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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Die Stadt Meerbusch macht im Auftrag der 
Bezirksregierung Düsseldorf öffentlich bekannt: 
 

Bezirksregierung DüsseldorfBezirksregierung DüsseldorfBezirksregierung DüsseldorfBezirksregierung Düsseldorf    
BekanntmachungBekanntmachungBekanntmachungBekanntmachung    

 

Zu den diesjährigen Deichschauen gem. § 122 des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeswassergesetz – LWG -)  vom 29. April 1992 
wird eingeladen. Die jeweiligen Termine und 
Treffpunkte wurden im Amtsblatt Nr. 10 der 
Bezirksregierung DüsseldorfBezirksregierung DüsseldorfBezirksregierung DüsseldorfBezirksregierung Düsseldorf vom 06.03.2014 ver-
öffentlicht und können auf der Internetseite unter 
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/Amtsblatt/2014/ 
index.html  eingesehen werden.  
 

Düsseldorf, den 07.03.2014    
 

Im Auftrag    gez. Börger 
 

Meerbusch, den 17.März 2014 
 

Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 

gez. 
 

Dr. Just Gérard 
Technischer Beigeordneter 

Redaktionelles 
 
Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse  
 

MaiMaiMaiMai    Gremium 

15151515    Rat 

6666    Ausschuss f. Planung u. Liegenschaften 

13131313    Ausschuss für Schule und Sport 

27272727    Wahlausschuss 

 
Alle Sitzungen beginnen in der Regel um 17 Uhr. Weitere 
Informationen können frühestens zwei Wochen vor dem 
Sitzungstermin über das Ratsbüro, Telefon 02132 / 916 - 
326 oder per E-Mail szd@meerbusch.de erfragt werden. 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Benachrichtigung über dieBenachrichtigung über dieBenachrichtigung über dieBenachrichtigung über die Zustellung eines Schreibens Zustellung eines Schreibens Zustellung eines Schreibens Zustellung eines Schreibens    
des Bürgermeisters der Stadt Meerbuschdes Bürgermeisters der Stadt Meerbuschdes Bürgermeisters der Stadt Meerbuschdes Bürgermeisters der Stadt Meerbusch    

 
Datum 
des Schreibens Buchungszeichen 

Empfänger des Bescheides: 
Name, Vorname 

letzte bekannte Anschrift 
Straße, PLZ, Wohnort 

10.01.201410.01.201410.01.201410.01.2014    5.0102.006917.05.0102.006917.05.0102.006917.05.0102.006917.0    Ludwig, AndrewLudwig, AndrewLudwig, AndrewLudwig, Andrew    Ilbertzweg 41Ilbertzweg 41Ilbertzweg 41Ilbertzweg 41    
40670 40670 40670 40670 MeerbuschMeerbuschMeerbuschMeerbusch    

 
Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 4 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) und § 16 
der Hauptsatzung der Stadt Meerbusch in den jeweils zur Zeit geltenden Fassungen wird hiermit    für den 
Bürgermeister der Stadt Meerbusch das oben genannte Schreiben  
    

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.    
 
Das Schreiben kann beim 
 

Servicebereich Finanzen in MeerbuschServicebereich Finanzen in MeerbuschServicebereich Finanzen in MeerbuschServicebereich Finanzen in Meerbusch----Büderich, Dr.Büderich, Dr.Büderich, Dr.Büderich, Dr.----FranzFranzFranzFranz----SchützSchützSchützSchütz----Platz 1, ZiPlatz 1, ZiPlatz 1, ZiPlatz 1, Zimmer 18mmer 18mmer 18mmer 18    
 
eingesehen werden. 
 
Sprechzeiten:  Mo. Mo. Mo. Mo. ---- Fr.  8.00  Fr.  8.00  Fr.  8.00  Fr.  8.00 ---- 12.00 Uhr       12.00 Uhr       12.00 Uhr       12.00 Uhr      ----        Mo. und Mi. 14.00         Mo. und Mi. 14.00         Mo. und Mi. 14.00         Mo. und Mi. 14.00 ---- 16.00 Uhr 16.00 Uhr 16.00 Uhr 16.00 Uhr 
 
Die Benachrichtigung über die Zustellung wird für die Dauer von zwei Wochen in den 
Informationsschaukästen der Stadt Meerbusch öffentlich ausgehängt Das Schreiben gilt nach Ablauf der 
Aushangfrist als zugestellt. 
 
Durch diese öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Durch diese öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Durch diese öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Durch diese öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.Rechtsverluste drohen können.Rechtsverluste drohen können.Rechtsverluste drohen können.    
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Benachrichtigung über die Benachrichtigung über die Benachrichtigung über die Benachrichtigung über die Zustellung eines SchreibensZustellung eines SchreibensZustellung eines SchreibensZustellung eines Schreibens    
des Bürgermeisters der Stadt Meerbuschdes Bürgermeisters der Stadt Meerbuschdes Bürgermeisters der Stadt Meerbuschdes Bürgermeisters der Stadt Meerbusch    

 
Datum 
des Schreibens Buchungszeichen 

Empfänger des Bescheides: 
Name, Vorname 

letzte bekannte Anschrift 
Straße, PLZ, Wohnort 

28.03.201428.03.201428.03.201428.03.2014    5.0102.008850.95.0102.008850.95.0102.008850.95.0102.008850.9    Podehl,  DietmarPodehl,  DietmarPodehl,  DietmarPodehl,  Dietmar    Meerbuscher Straße Meerbuscher Straße Meerbuscher Straße Meerbuscher Straße 48484848    
40670 Meerbusch40670 Meerbusch40670 Meerbusch40670 Meerbusch    

 
Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 4 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) und § 16 
der Hauptsatzung der Stadt Meerbusch in den jeweils zur Zeit geltenden Fassungen wird hiermit    für den 
Bürgermeister der Stadt Meerbusch das oben genannte Schreiben  
    

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.    
 
Das Schreiben kann beim 
 

Servicebereich Finanzen in MeerbuschServicebereich Finanzen in MeerbuschServicebereich Finanzen in MeerbuschServicebereich Finanzen in Meerbusch----Büderich, Dr.Büderich, Dr.Büderich, Dr.Büderich, Dr.----FranzFranzFranzFranz----SchützSchützSchützSchütz----PlPlPlPlatz 1, Zimmer 20atz 1, Zimmer 20atz 1, Zimmer 20atz 1, Zimmer 20    
 
eingesehen werden. 
 
Sprechzeiten:  Mo. Mo. Mo. Mo. ---- Fr.  8.00  Fr.  8.00  Fr.  8.00  Fr.  8.00 ---- 12.00 Uhr       12.00 Uhr       12.00 Uhr       12.00 Uhr      ----        Mo. und Mi. 14.00         Mo. und Mi. 14.00         Mo. und Mi. 14.00         Mo. und Mi. 14.00 ---- 16.00 Uhr 16.00 Uhr 16.00 Uhr 16.00 Uhr 
 
Die Benachrichtigung über die Zustellung wird für die Dauer von zwei Wochen in den 
Informationsschaukästen der Stadt Meerbusch öffentlich ausgehängt Das Schreiben gilt nach Ablauf der 
Aushangfrist als zugestellt. 
 
Durch diese öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Durch diese öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Durch diese öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Durch diese öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können.Rechtsverluste drohen können.Rechtsverluste drohen können.Rechtsverluste drohen können.    
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Bekanntmachung deBekanntmachung deBekanntmachung deBekanntmachung des Umlegungsausschusses der Stadt Meerbusch s Umlegungsausschusses der Stadt Meerbusch s Umlegungsausschusses der Stadt Meerbusch s Umlegungsausschusses der Stadt Meerbusch     
 
Umlegung Nr.50Umlegung Nr.50Umlegung Nr.50Umlegung Nr.50---- K 9n  K 9n  K 9n  K 9n ---- , Ord , Ord , Ord , Ord----Nr. 1,7.1 und 7.2,  Unanfechtbarkeit des BeschlussesNr. 1,7.1 und 7.2,  Unanfechtbarkeit des BeschlussesNr. 1,7.1 und 7.2,  Unanfechtbarkeit des BeschlussesNr. 1,7.1 und 7.2,  Unanfechtbarkeit des Beschlusses    
 
 
Der Umlegungsausschuss    der Stadt Meerbusch gibt gemäß § 71 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23. September 2004  
( BGBI I S. 2414 ) in der zuletzt gültigen Fassung ortsüblich bekannt : 
 
Der Beschluss gemäß §  76 BauGB in der Umlegung Nr. 50 – K 9n - vom  16.12.2013 
 
 zu Ord -Nr. 1und 
 zu Ord -Nr. 7.1 und 7.2 
 
ist  am  22.01.2014 unanfechtbar  geworden. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird der bisherige Rechtszustand durch den im Beschluss vorgesehenen neuen 
Rechtszustand ersetzt. Die Bekanntmachung schließt die Einweisung der neuen Eigentümer in den Besitz der 
zugeteilten Grundstücke ein. Die Berichtigung des Grundbuches und des Liegenschaftskatasters wird bei den 
zuständigen Behörden veranlasst. Bis zur Berichtigung des Grundbuches ist die Einsicht in den Beschluss jedem 
gestattet, der ein berechtigtes Interesse nachweist.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung :Rechtsbehelfsbelehrung :Rechtsbehelfsbelehrung :Rechtsbehelfsbelehrung :    
 
Gegen diese Bekanntmachung kann innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach dieser Bekanntmachung Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung gestellt werden.  
 
Der Antrag ist beim Umlegungsausschuss der Stadt Meerbusch, Postfach 1664, 40641 Meerbusch, einzureichen. 
Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen gegen den er sich richtet. Er soll die Erklärung enthalten, 
inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird und einen bestimmten Antrag dazu enthalten. Er soll die Gründe 
sowie die Tatsachen und Beweismittel angeben, die zur Rechtfertigung des Antrags dienen. Über den Antrag 
entscheidet das Landgericht Düsseldorf – Kammer für Baulandsachen – in Düsseldorf. Wird die Frist durch das 
Verschulden eines Bevollmächtigten oder eines Vertreters versäumt, so wird dessen Verschulden dem vertretenen 
Beteiligten zugerechnet. 
 
Meerbusch, den 31. März 2014 
 
Der Geschäftsführer  
 
gez. 
 
Jürgen Gatzlik 
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Öffentliche Bekanntmachung 
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Bürgermeister 
 

 
 

 
gez. 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Wahlvorschläge für die Integrationsratswahl am 25.05.2014 
 
Nach § 10 Abs. 11 für die Wahl der direkt zu wählenden Mitglieder des Integrationsrates gebe ich bekannt, dass 
der Wahlausschuss in seiner Sitzung am 10. April 2014 folgende Wahlvorschläge für die Integrationsratswahl in der 
Stadt Meerbusch zugelassen hat: 
 
lfd. 
Nr. 

Name Beruf Geb.-
Jahr 

Adresse Staatsange-
hörigkeit 
 

      
 EinzelbewerberEinzelbewerberEinzelbewerberEinzelbewerber        
1 Krumnacker, 

Wolfgang 
Autor und Vorleser 1946 Oststraße 49 

40667 Meerbusch 
deutsch  

      
 EinzelbewerberinEinzelbewerberinEinzelbewerberinEinzelbewerberin        
2 Maas, Ingrid Rechtsanwältin 1953 Carmenstraße 16 

40668 Meerbusch 
deutsch  

 StellvertreterinStellvertreterinStellvertreterinStellvertreterin    
Winter, Sarah 

wissenschaftliche 
Mitarbeiterin 

1983 Auf dem Scheid 1 
40668 Meerbusch 

deutsch 

      
 EinzelbewerberEinzelbewerberEinzelbewerberEinzelbewerber        
3 Dr. Hartung, Erhard Arzt 1943 Bretonenstraße 8 

40670 Meerbusch 
österreichisch 

      
 EinzelbewerberinEinzelbewerberinEinzelbewerberinEinzelbewerberin        
4 Eichhorst, Marie-

Louise 
Rentnerin 1945 Gelderner Weg 4 

40670 Meerbusch 
niederländisch 

      
 EinzelbewerberEinzelbewerberEinzelbewerberEinzelbewerber        
5 Polat, Hayrettin Kranmechaniker 1956 Stratumer Straße 76A 

40668 Meerbusch 
türkisch 

      
 EinzelbewerberinEinzelbewerberinEinzelbewerberinEinzelbewerberin        
6 Weihs, Mary 

Bernadette 
Buchhalterin 1954 Gelderner Weg 2 

40670 Meerbusch 
britisch 

      
 EinzelbewerberinEinzelbewerberinEinzelbewerberinEinzelbewerberin        
7 Danes, Kirsten Rechtsanwältin 1967 Niederlöricker Str. 1 

 40667 Meerbusch 
deutsch 

 Stellvertreter: 
Gabernig, Thomas 

Glasermeister 1965 Nierster Straße 58 
40668 Meerbusch 

österreichisch 

      
 EinzelbewerberinEinzelbewerberinEinzelbewerberinEinzelbewerberin        
8 Stracke-Egermann, 

Dorothea 
Rentnerin 1944 Bösinghovener Str. 139 

40668 Meerbusch 
deutsch  

 
Meerbusch, den 11. April 2014 
 
gez. 
 
Dieter Spindler  
Bürgermeister 

 


